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A. Staatskanzlei

Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland

Bek. d. StK v. 5. 3. 2015 — 203-11700-5 DZA —

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskonsu-
larischen Vertretung der Demokratischen Volksrepublik Alge-
rien in Frankfurt am Main ernannten Herrn Brahim Djeffal am
3. 3. 2015 das Exequatur als Generalkonsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Baden-Würt-
temberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Seddik Saoudi,
am 15. 12. 2009 erteilte Exequatur ist erloschen.

— Nds. MBl. Nr. 11/2015 S. 294

D. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Richtlinie zur Durchführung des Verfahrens
zur Erteilung einer Erlaubnis
nach dem Heilpraktikergesetz

RdErl. d. MS v. 25. 2. 2015 — 405-41022/15 —

— VORIS 21064 —

Bezug: RdErl. v. 1. 3. 2007 (Nds. MBl. S. 253)
— VORIS 21064 —

1. Zuständigkeiten

1.1 Untere Verwaltungsbehörde i. S. von § 3 Abs. 1 der Ers-
ten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufs-
mäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilprakti-
kergesetz) — im Folgenden: HPG-DVO — sind gemäß § 2 Abs. 1
ZustVO-GuS die Landkreise, kreisfreien Städte und die Stadt
Göttingen sowie die Region Hannover, die diese Aufgabe ge-
mäß § 2 Abs. 3 ZustVO-GuS auch in der Landeshauptstadt
Hannover wahrnimmt. Sie sind zugleich Gesundheitsamt i. S.
von § 3 Abs. 1 HPG-DVO und höhere Verwaltungsbehörde
i. S. von § 7 Abs. 1 HPG-DVO. 

1.2 Die örtliche Zuständigkeit für die Erteilung der Erlaub-
nis nach § 1 Abs. 1 des Heilpraktikergesetzes (im Folgenden:
HPG) richtet sich gemäß § 1 Abs. 1 NVwVfG nach den Bestim-
mungen des VwVfG. Örtlich zuständig ist gemäß § 3 Abs. 1
Nr. 2 VwVfG i. V. m. § 1 NVwVfG somit die Behörde, in deren
Bezirk der Beruf ausgeübt wird oder werden soll.

2. Antragstellung

Die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde wird auf Antrag
erteilt. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

a) ein kurzgefasster Lebenslauf,

b) eine Geburtsurkunde oder ein Auszug aus dem Familien-
buch,

c) ein Identitätsnachweis mit Lichtbild,

d) ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als einen
Monat sein darf,

e) eine Erklärung darüber, ob gegen die antragstellende Per-
son ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwalt-
liches Ermittlungsverfahren anhängig ist,

f) eine ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als einen Mo-
nat sein darf, wonach keine Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die antragstellende Person wegen eines körperli-
chen Leidens oder wegen Schwäche der geistigen oder kör-

perlichen Kräfte oder wegen einer Sucht, die für die Aus-
übung des Berufs als Heilpraktikerin oder Heilpraktiker
erforderliche Eignung fehlt,

g) eine Erklärung, ob und ggf. bei welcher Behörde zuvor be-
reits eine Erlaubnis nach dem HPG beantragt wurde, und

h) ein Nachweis darüber, dass die antragstellende Person
mindestens die Hauptschule abgeschlossen hat.

3. Antragsprüfung

Die untere Verwaltungsbehörde prüft aufgrund der mit dem
Antrag vorgelegten Unterlagen, ob einer oder mehrere der in § 2
Abs. 1 Buchst. a, d, f und g HPG-DVO genannten Versagungs-
gründe vorliegen. Ist dies der Fall, lehnt die untere Verwal-
tungsbehörde den Antrag aus diesem Grund ab, ohne dass es
einer Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten durch den
Gutachterausschuss beim LS bedarf. Anderenfalls leitet die
untere Verwaltungsbehörde die Überprüfung nach § 2 Abs. 1
Buchst. i HPG-DVO ein.

4. Überprüfung der antragstellenden Person

4.1 Die Überprüfung dient der Abwehr von Gefahren für die
Gesundheit der Bevölkerung. Dabei ist festzustellen, ob der
Stand der Kenntnisse und Fähigkeiten der antragstellenden
Person keine Anhaltspunkte dafür bietet, dass eine heilkund-
liche Tätigkeit durch sie zu Schäden an der menschlichen Ge-
sundheit führen könnte. Insoweit sind neben den einschlägi-
gen gesundheitsrechtlichen Vorschriften auch solche fachli-
chen Grundlagenkenntnisse der Medizin zu überprüfen, ohne
deren Beherrschung heilkundliche Tätigkeiten mit Gefahren
für die menschliche Gesundheit verbunden sein können. Auf-
grund der Überprüfung muss insbesondere festgestellt werden
können, ob die antragstellende Person die Grenzen ihrer Fä-
higkeiten und der Behandlungskompetenzen der Heilprakti-
kerin oder des Heilpraktikers klar erkennt, sich der Gefahr bei
einer Überschreitung dieser Grenzen bewusst und bereit ist,
ihr Handeln entsprechend einzurichten.

4.2 Die zur Überprüfung der antragstellenden Person erfor-
derlichen Daten werden auf der Grundlage des NDSG verar-
beitet.



Nds. MBl. Nr. 11/2015

295

5. Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten

5.1 Die nach § 2 Abs. 1 Buchst. i HPG-DVO erforderliche
Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten der antragstel-
lenden Person ist bei dem im LS eingerichteten Gutachteraus-
schuss durchzuführen. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
am 1. 7. 2015 bei einem Gesundheitsamt anhängigen Über-
prüfungsverfahren sind an das LS abzugeben. 

5.2 Der Gutachterausschuss besteht aus fünf Mitgliedern:

a) zwei Ärztinnen oder Ärzten,

b) zwei Heilpraktikerinnen oder Heilpraktikern sowie

c) dem vorsitzenden Mitglied, das weder Ärztin oder Arzt
noch Heilpraktikerin oder Heilpraktiker sein darf.

Beim Gutachterausschuss ist eine Geschäftsstelle eingerich-
tet.

5.3 Die Überprüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil der Überprüfung
wird vor dem mündlichen Teil durchgeführt. Der schriftliche
und der mündliche Teil stellen eine Einheit dar; bei Nichtbe-
stehen eines Teils gilt die gesamte Überprüfung als erfolglos
abgelegt.

5.4 Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses teilt der
antragstellenden Person den Termin für die schriftliche und
die mündliche Überprüfung jeweils spätestens drei Wochen
vorher mit. Mit Einverständnis der antragstellenden Person
sind kürzere Mitteilungsfristen zulässig.

5.5 Kann eine antragstellende Person einen von der Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses mitgeteilten Termin
nicht einhalten, so hat sie dies unter Darlegung der Gründe
für die Verhinderung der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses umgehend mitzuteilen. Liegen der Verhinderung Um-
stände zugrunde, die die antragstellende Person nicht zu
vertreten hat, wird sie baldmöglichst erneut zu einem Über-
prüfungstermin geladen. Sind die Verhinderungsgründe nicht
schlüssig dargelegt, teilt die Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses der zuständigen unteren Verwaltungsbehörde mit,
dass nicht festgestellt werden konnte, dass die Ausübung der
Heilkunde durch die antragstellende Person keine Gefahr für
die Gesundheit der Bevölkerung bedeuten würde. In diesem
Fall gilt für bereits entstandene Kosten der unteren Verwal-
tungsbehörde oder des Gutachterausschusses Nummer 11
entsprechend. 

5.6 Bei jeder Überprüfung hat die antragstellende Person ne-
ben der Benachrichtigung den gültigen Identitätsnachweis
vorzulegen. 

5.7 Das Land Niedersachsen nimmt am länderübergreifen-
den Verfahren zur Heilpraktikerüberprüfung teil, bei dem der
schriftliche Teil der Überprüfung anhand eines bundesweit
einheitlichen Fragebogens erfolgt, der vom koordinierenden
Gesundheitsamt beim Landratsamt Ansbach (Bayern) zu je-
dem Überprüfungstermin herausgegeben wird.

5.7.1 Der schriftliche Teil der Überprüfung wird jeweils am
dritten Mittwoch im März und am zweiten Mittwoch im Ok-
tober eines jeden Jahres durchgeführt. Weitere Termine wer-
den nicht angeboten. Am schriftlichen Teil der Überprüfung
im März bzw. im Oktober nehmen alle diejenigen Antragstel-
lenden teil, bei denen keine Versagungsgründe nach § 2 Abs. 1
Buchst. a, d, f oder g HPG-DVO festgestellt worden sind, so-
weit diese Feststellung der durchführenden Stelle für den Ter-
min im März bis zum 1. Februar und für den Termin im
Oktober bis zum 1. September mitgeteilt worden ist.

5.7.2 Der schriftliche Teil der Überprüfung erstreckt sich auf
den Ausschluss von Gefahren in folgenden Sachgebieten:

a) Berufs- und Gesetzeskunde einschließlich rechtliche Gren-
zen der Ausübung der Heilkunde ohne Approbation als
Ärztin oder Arzt,

b) Grenzen und Gefahren diagnostischer und therapeutischer
Methoden der Heilpraktikerin und des Heilpraktikers,

c) Grundkenntnisse der Anatomie, pathologischen Anatomie,
Physiologie und Pathophysiologie,

d) Grundkenntnisse in der allgemeinen Krankheitslehre, Er-
kennung und Unterscheidung von Volkskrankheiten, ins-
besondere der Stoffwechselkrankheiten, der Herz-Kreis-

lauf-Krankheiten, der degenerativen Erkrankungen, der
übertragbaren Krankheiten, der bösartigen Neubildungen
sowie ernster seelischer Erkrankungen,

e) Erkennung und Erstversorgung akuter Notfälle und le-
bensbedrohender Zustände,

f) Praxishygiene, Desinfektion und Sterilisation,

g) Deutung grundlegender Laborwerte.

5.7.3 Der schriftliche Teil der Überprüfung besteht aus 60
Fragen zur schriftlichen Beantwortung im Antwort-Wahl-Ver-
fahren. Für die Beantwortung der Fragen stehen 120 Minuten
zur Verfügung.

5.7.4 Die Aufsichtführenden im schriftlichen Teil der Über-
prüfung werden von der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses oder von einem vom Gutachterausschuss benannten
Mitglied bestimmt.

5.7.5 Antragstellende, die mindestens 75 % der im Antwort-
Wahl-Verfahren zu beantwortenden Fragen zutreffend beant-
wortet haben, sind zur Fortsetzung der Überprüfung im
mündlichen Teil zugelassen.

5.7.6 Falls die antragstellende Person den Anforderungen
des schriftlichen Teils nicht gerecht wird, wird die Überprü-
fung abgebrochen und der zuständigen unteren Verwaltungs-
behörde von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
mitgeteilt, dass nicht festgestellt werden konnte, dass die Aus-
übung der Heilkunde durch die antragstellende Person keine
Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bedeuten würde.
Das Gleiche gilt, wenn bei der antragstellenden Person wäh-
rend der schriftlichen Überprüfung Täuschungsversuche oder
sonstige Unregelmäßigkeiten festgestellt worden sind.

5.8 Der mündliche Teil der Überprüfung soll für diejenigen
Antragstellenden, die im März den schriftlichen Teil erfolgreich
absolviert haben, bis zum Ende des darauf folgenden Monats
September abgeschlossen sein. Sie soll für diejenigen Antrag-
stellenden, die im Oktober den schriftlichen Teil erfolgreich
absolviert haben, bis zum Ende des darauf folgenden Monats
März abgeschlossen sein.

5.8.1 Die mündliche Überprüfung ist bei dem im LS einge-
richteten Gutachterausschuss durchzuführen.

5.8.2 Der mündliche Teil der Überprüfung erstreckt sich auf
die in Nummer 5.7.2 genannten Sachgebiete sowie auf den
Ausschluss von Gefahren bei

a) Technik der Anamneseerhebung, Methoden der unmittel-
baren Krankenuntersuchung (Inspektion, Palpation, Per-
kussion, Auskultation, Reflexprüfung, Puls- und Blutdruck-
messung) und

b) Injektions- und Punktionstechniken.

5.8.3 Der mündliche Teil der Überprüfung soll für jede an-
tragstellende Person mindestens 30 Minuten und nicht länger
als 45 Minuten dauern. Es kann in Gruppen mit bis zu vier
Antragstellenden überprüft werden.

5.8.4 Im mündlichen Teil der Überprüfung sind die gestell-
ten Fragen in freier Form zu beantworten. Werden praktische
Aufgaben gestellt, sind diese in Anwesenheit aller Mitglieder
des Gutachterausschusses zu erledigen.

5.8.5 Aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Überprü-
fung entscheidet der Gutachterausschuss, ob festgestellt oder
nicht festgestellt werden konnte, dass die Ausübung der Heil-
kunde durch die antragstellende Person keine Gefahr für die
Gesundheit der Bevölkerung bedeuten würde. Die Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses teilt die vom Gutachteraus-
schuss getroffene Entscheidung mit dem Ergebnis der schrift-
lichen Überprüfung der zuständigen unteren Verwaltungsbe-
hörde mit.

5.9 Über den schriftlichen und mündlichen Teil der Über-
prüfung ist jeweils eine Niederschrift zu fertigen. Die Nieder-
schrift über den schriftlichen Teil der Überprüfung ist von
den Aufsichtführenden zu fertigen; diese soll insbesondere
die Namen der teilnehmenden Personen und ggf. vorgekom-
mene Unregelmäßigkeiten enthalten. Aus der Niederschrift
über den mündlichen Teil der Überprüfung soll sich insbe-
sondere ergeben, worauf sich das Ergebnis der Überprüfung
stützt.
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6. Eingeschränkte Überprüfung auf dem Gebiet der Psychotherapie

6.1 Die Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten i. S.
des § 2 Abs. 1 Buchst. i HPG-DVO ist grundsätzlich nach Ak-
tenlage durchzuführen bei Antragstellenden, die

a) den von einer inländischen Universität oder als gleichge-
stellt anerkannten inländischen Hochschule verliehenen
akademischen Grad einer Diplom-Psychologin oder eines
Diplom-Psychologen führen dürfen oder über einen Bache-
lorabschluss und einen Masterabschluss im Fach Psycho-
logie verfügen,

b) glaubhaft schriftlich versichern, ausschließlich auf dem
Gebiet der Psychotherapie heilkundlich tätig sein zu wol-
len und 

c) eine Zusatzausbildung in Psychotherapie abgeschlossen
haben.

6.2 Bei Antragstellenden, die die Voraussetzungen der Num-
mer 6.1 nicht erfüllen, ist eine auf das Gebiet der Psychothera-
pie eingeschränkte schriftliche und mündliche Überprüfung
der Kenntnisse und Fähigkeiten vorzunehmen. Der schriftliche
Teil der Überprüfung wird vor dem mündlichen Teil durchge-
führt. Der schriftliche und der mündliche Teil stellen eine
Einheit dar; bei Nichtbestehen eines Teils gilt die gesamte
Überprüfung als erfolglos abgelegt. 

6.3 Die eingeschränkte Überprüfung (Nummer 6.2) der Kennt-
nisse und Fähigkeiten von Antragstellenden ist bei dem im LS
eingerichteten Gutachterausschuss durchzuführen.

6.4 Der Gutachterausschuss für das eingeschränkte Über-
prüfungsverfahren besteht aus drei Mitgliedern:

a) einer Psychiaterin oder einem Psychiater mit psychothera-
peutischer Zusatzausbildung; steht eine solche Person
nicht zur Verfügung, einer Amtsärztin oder einem Amts-
arzt; steht eine solche Person nicht zur Verfügung, einer
Fachmitarbeiterin oder einem Fachmitarbeiter des sozial-
psychiatrischen Dienstes mit Psychiatrieerfahrung; steht
eine solche Person nicht zur Verfügung, einer Diplom-Psy-
chologin oder einem Diplom-Psychologen, die oder der in
der Psychotherapie erfahren ist, wobei in diesem Fall eine
solche Person für Buchstabe b ausscheidet,

b) einer Diplom-Psychologin oder einem Diplom-Psychologen,
die oder der in der Psychotherapie erfahren ist, oder einer
Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker, die oder der
psychotherapeutisch tätig ist, sowie

c) dem vorsitzenden Mitglied, das weder eine in der Psycho-
therapie erfahrene Diplom-Psychologin oder ein in der
Psychotherapie erfahrener Diplom-Psychologe oder eine
Psychiaterin oder ein Psychiater mit psychotherapeuti-
scher Zusatzausbildung noch eine psychotherapeutisch tä-
tige Heilpraktikerin oder ein psychotherapeutisch tätiger
Heilpraktiker sein darf.

Beim Gutachterausschuss ist eine Geschäftsstelle eingerich-
tet.

6.5 Der schriftliche Teil der Überprüfung erstreckt sich auf
den Ausschluss von Gefahren in folgenden Sachgebieten:

a) Berufs- und Gesetzeskunde einschließlich rechtliche Gren-
zen der Ausübung der Heilkunde beschränkt auf Psycho-
therapie ohne Approbation als Psychotherapeutin oder
Psychotherapeut,

b) Grenzen und Gefahren diagnostischer und therapeutischer
Methoden bei der Ausübung einer Tätigkeit als Heilprakti-
kerin oder Heilpraktiker beschränkt auf Psychotherapie,

c) Kenntnisse über die Abgrenzung psychischer von somati-
schen Störungen, insbesondere von Volkskrankheiten, Stoff-
wechselerkrankungen, Systemerkrankungen und degene-
rativen Erkrankungen,

d) Erkennung akuter Notfälle und lebensbedrohender Zu-
stände,

e) Kenntnisse von Symptomen und Erscheinungsbildern der-
artiger psychischer Störungen, die Gefahren für Patientin-
nen und Patienten und dritte Personen darstellen, sodass
deren Behandlung ausschließlich durch Psychotherapeu-
tinnen oder Psychotherapeuten mit Approbation angezeigt
ist,

f) ausreichende diagnostische Fähigkeiten in Bezug auf das
seelische Krankheitsbild,

g) Kenntnisse in psychologischer Diagnostik, in Psychopa-
thologie und klinischer Psychologie,

h) Grundkenntnisse der entwicklungs-, sozial-, persönlich-
keits- und neuropsychologischen Grundlagen der Psycho-
therapie,

i) Grundkenntnisse der Konzepte über die Entstehung, Auf-
rechterhaltung und den Verlauf psychischer und psy-
chisch mitbedingter Erkrankungen verschiedener Alters-
gruppen,

j) Grundkenntnisse der psychosomatischen und der psychia-
trischen Krankheitslehre,

k) medizinische und pharmakologische Grundkenntnisse im
Bereich der Psychotherapie,

l) die Fähigkeit, die Patientin oder den Patienten entspre-
chend ihrer oder seiner Diagnose zu behandeln.

6.6 Der schriftliche Teil der Überprüfung besteht aus 28 Fra-
gen zur schriftlichen Beantwortung im Antwort-Wahl-Verfah-
ren. Die Fragen müssen auf den Bereich der unerlässlichen
Kenntnisse beschränkt sein. Zur Beantwortung stehen 55 Mi-
nuten zur Verfügung.

6.7 Die Nummern 5.3 bis 5.7.1 und 5.7.4 bis 5.7.6 gelten
entsprechend.

6.8 Für den mündlichen Teil der Überprüfung gelten die
Nummern 5.8, 5.8.1 und 5.8.3 bis 5.9 entsprechend. 

6.9 Der mündliche Teil der Überprüfung erstreckt sich auf
die in Nummer 6.5 genannten Sachgebiete sowie auf den Aus-
schluss von Gefahren bei

a) Ätiologie, Indikation und Therapieplanung,

b) Dokumentation,

c) Evaluation,

d) Kooperation mit den anderen Berufsgruppen des Gesund-
heitswesens. 

7. Eingeschränkte Überprüfung auf dem Gebiet der Physiotherapie

7.1 Für eine eingeschränkte Überprüfung auf dem Gebiet
der Physiotherapie kommen nur Antragstellende in Betracht,
die im Besitz einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Physiotherapeutin oder Physiotherapeut nach § 1 Abs. 1
Nr. 2 MPhG sind.

7.2 Die eingeschränkte Überprüfung der Kenntnisse und Fä-
higkeiten von Antragstellenden ist bei dem im LS eingerichte-
ten Gutachterausschuss durchzuführen.

7.3 Der Gutachterausschuss für das eingeschränkte Über-
prüfungsverfahren besteht aus drei Mitgliedern:

a) einer Ärztin oder einem Arzt, die oder der über klinisch-
praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Physiotherapie
verfügen sollte,

b) einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten
mit einer Heilpraktikererlaubnis sowie

c) einem vorsitzenden Mitglied, das nicht Ärztin oder Arzt,
Physiotherapeutin oder Physiotherapeut oder Heilprakti-
kerin oder Heilpraktiker sein darf.

Beim Gutachterausschuss ist eine Geschäftsstelle eingerich-
tet.

7.4 Die Termine für die schriftliche Überprüfung werden ge-
mäß Nummer 5.7.1 anberaumt. 

7.5 Der schriftliche Teil der Überprüfung besteht aus 28 Fra-
gen zur schriftlichen Beantwortung im Antwort-Wahl-Verfah-
ren, die das LS nach Maßgabe des Urteils des BVerwG vom
26. 8. 2009 (3 C 19.08, Urteilsausfertigung S. 11 ff. Rn. 22 bis
24 und S. 14 f. Rn. 27 bis 28) festlegt. Die Fragen müssen auf
den Bereich der unerlässlichen Kenntnisse beschränkt sein.
Zur Beantwortung stehen 55 Minuten zur Verfügung.

7.6 Die Nummern 5.3 bis 5.6 und 5.7.4 bis 5.7.6 gelten ent-
sprechend.

7.7 Für den mündlichen Teil der Überprüfung gelten die
Nummern 5.8., 5.8.1 und 5.8.3 bis 5.9 entsprechend.
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7.8 Nach Aktenlage unter Verzicht auf die Überprüfung
kann entschieden werden, wenn die antragstellende Person,
die im Besitz einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Physiotherapeut nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 MPhG ist, eine
Nachqualifizierung erfolgreich abgeschlossen hat, durch welche
die nachzuweisenden Kenntnisse zur Erstellung einer selb-
ständigen Erstdiagnose in Abgrenzung zur Tätigkeit der Ärz-
tinnen und Ärzte und der allgemein als Heilpraktikerin oder
Heilpraktiker tätigen Personen erworben sind (vgl. BVerwG,
Urteil vom 26. 8. 2009, 3 C 19.08, Rn. 13 und 24). Die Ent-
scheidung trifft die zuständige untere Verwaltungsbehörde
nach Überprüfung aller vorgelegten Zeugnisse und sonstigen
Nachweise über absolvierte Studiengänge und Zusatzaus-
bildungen.

7.9 Als Mindestanforderungen an eine Nachqualifizierung
i. S. der Nummer 7.8 werden Kenntnisse und Fähigkeiten
durch eine Schulung angesehen, 

7.9.1 deren Schulungsplan (Curriculum) von der für die Er-
laubnis nach dem HPG oder von der für die einge-
schränkte Kenntnisüberprüfung zuständigen Stelle als
geeignet angesehen wird, 

7.9.2 die überwiegend von Ärztinnen, Ärzten, Juristinnen
oder Juristen durchgeführt wird, 

7.9.3 die auf den Gebieten der Berufs- und Gesetzeskunde
und der Erstdiagnostik erteilt wird, 

7.9.4 deren Umfang mindestens 40 Stunden beträgt, von de-
nen mindestens 10 Stunden auf die Berufs- und Geset-
zeskunde entfallen,

7.9.5 deren erfolgreiche Stoffvermittlung durch einen Ab-
schlusstest im Umfang von mindestens 60 Minuten
Dauer bestätigt worden ist und

7.9.6 die folgende Inhalte hat:

a) in Berufs- und Gesetzeskunde:

aa) HPG und DVO-HPG; Abgrenzung der heilkund-
lichen Tätigkeit als Physiotherapeutin oder Phy-
siotherapeut gegenüber Ärztinnen oder Ärzten
und allgemein tätigen Heilpraktikerinnen oder
Heilpraktikern,

bb) weitere Rechtsvorschriften, deren Kenntnis im
Interesse des Patientenschutzes bei der selb-
ständigen Berufsausübung erforderlich ist, ins-
besondere strafrechtliche, zivilrechtliche und
öffentlich-rechtliche Vorschriften;

b) in Erstdiagnostik:

aa) Kenntnisse über Anzeichen für Störungen des
Kreislaufsystems, des Atmungssystems, bösar-
tiger Neubildungen, von Stoffwechselerkran-
kungen, von Infektionskrankheiten und der
Entwicklung von Kleinkindern und Säuglingen
einschließlich möglicher Entwicklungsstörun-
gen,

bb) Kenntnisse über Anzeichen für Komplikatio-
nen von Erkrankungen und Befunden wie
Rheuma, Gicht, Arthrose, Kopf-, Schulter-,
Rücken-, Hüft-, Knieschmerzen, Thrombose
und Thrombophlebitis, von Erkrankungen des
Nervensystems und der Nervenbahnen, wie
Polyneuropathie, Nervenläsionen, Isolierte Pa-
resen, Schädigung des Rückenmarks, Meningi-
tis und das Cauda-Syndrom, und von Erkran-
kungen des Knochens und Knochenmarks, wie
Osteoporose, Knochenmetastasen, Osteomyeli-
tis und Plasmozytom,

cc) Kenntnisse über Anzeichen für Komplikatio-
nen ansteckender Hautkrankheiten, von Tu-
morerkrankungen und Störungen des Lymph-
systems, bei Schmerzen und Schmerzsyndro-
men bei aktuell lebensbedrohlichen Krankhei-
ten, wie Herzinfarkt, Enzephalitis, Epi- und Sub-
duralhämatom und Aneurysmablutungen, über
Schmerzzustände bei abdominellen Schmer-
zen/Koliken und chronischen Schmerzen,

dd) Kenntnisse über Anamnese- und Untersu-
chungstechniken in der Praxis, des Blutdruck-
messens, des Abhörens von Herz und Lunge
sowie des Abdomens,

ee) Erkennen von Warnhinweisen, insbesondere
eines schlechten Allgemeinzustands, Zeichen
nach Trauma, bekannter Tumorerkrankungen,
Kortisoneinnahme, Entzündungszeichen, Blu-
tungszeichen, Gefäßverschlusszeichen, neuro-
logische Zeichen, psychosomatische Zeichen,
anhaltende, zunehmende und/oder rezidivie-
rende Beschwerden, längerfristige Arbeitsunfä-
higkeit, psychosoziale Zeichen, Drogenge-
brauch, Gewichtsverlust, besonders junger oder
alter Patienten, bei deren Vorliegen eine zu-
sätzliche Diagnostik durch einen Arzt erforder-
lich ist und eingeleitet werden muss.

8. Entscheidungen der unteren Verwaltungsbehörde

8.1 Die untere Verwaltungsbehörde erteilt bei erfolgreicher
Überprüfung die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde für
Antragstellerinnen unter der Berufsbezeichnung „Heilprakti-
kerin“, für Antragsteller unter der Berufsbezeichnung „Heil-
praktiker“.

8.2 Antragstellende, die eine eingeschränkte Überprüfung
nach Nummer 6 oder 7 erfolgreich absolviert haben, erhalten
von der unteren Verwaltungsbehörde die Erlaubnis zur Heil-
kunde beschränkt auf Psychotherapie oder beschränkt auf
Physiotherapie. In den jeweiligen Erlaubnisbescheid ist aufzu-
nehmen, dass bei einer heilkundlichen Betätigung außerhalb
des erlaubten Tätigkeitsgebietes die Erlaubnis nach § 7 Abs. 1
HPG-DVO zurückgenommen wird. In den Erlaubnisbescheid
beschränkt auf Physiotherapie ist zusätzlich aufzunehmen,
dass die Heilpraktikererlaubnis nur zur selbständigen Aus-
übung der Physiotherapie i. S. des MPhG befugt. 

8.3 Anträge von Antragstellenden, die die Überprüfung ins-
gesamt nicht erfolgreich abgeschlossen haben, weil nicht fest-
gestellt werden konnte, dass die Ausübung der Heilkunde
durch die antragstellende Person keine Gefahr für die Gesund-
heit der Bevölkerung bedeuten würde, werden von der unte-
ren Verwaltungsbehörde abgelehnt. Der ablehnende Bescheid
ist mit Gründen und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

8.4 Anträge von Antragstellenden, die sich im Rahmen der
Überprüfung nach Nummer 5 oder der eingeschränkten Über-
prüfung nach Nummer 6 oder 7 nach erfolgreichem Absolvie-
ren des schriftlichen Teils der Überprüfung nicht innerhalb
eines Jahres dem mündlichen Teil der Überprüfung stellen,
werden von der unteren Verwaltungsbehörde abgelehnt,
wenn die Nichtteilnahme am mündlichen Teil der Überprü-
fung auf von den Antragstellenden zu vertretenen Gründen
beruht.

9. Überprüfungsunterlagen

Auf Antrag ist einer antragstellenden Person nach Ab-
schluss der Überprüfung Einsicht in die Prüfungsunterlagen
zu gewähren. Schriftliche Aufsichtsarbeiten und Niederschrif-
ten sind zehn Jahre aufzubewahren.

10. Zurücknahme der Erlaubnis

Vor Zurücknahme der Erlaubnis ist gemäß § 7 Abs. 3 HPG-
DVO der Gutachterausschuss zu hören.

11. Kosten

11.1 Für die Erteilung der Heilpraktikererlaubnis werden
Gebühren nach dem NVwKostG i. V. m. Nummer 42.1 des
Kostentarifs zur AllGO erhoben, für die Rücknahme einer Er-
laubnis nach Nummer 42.2 des Kostentarifs. In den besonde-
ren Fällen der Ablehnung der Erlaubnis und der Zurück-
nahme des Antrages werden Gebühren nach Nummer 110 des
Kostentarifs erhoben.

11.2 Die Kosten des Gutachterausschusses werden neben
der Gebühr als Auslagen erhoben. Sie werden unmittelbar
durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der unte-
ren Verwaltungsbehörde in Rechnung gestellt. 
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11.3 Die untere Verwaltungsbehörde kann die Übersendung
der Antragsunterlagen an den Gutachterausschuss zur Durch-
führung der Überprüfung davon abhängig machen, dass die
antragstellende Person einen von ihr festzusetzenden Teil der
entstehenden Kosten vorher bezahlt hat.

12. Entschädigung von Sachverständigen

12.1 Sachverständige, die zu Überprüfungen herangezogen
worden sind, erhalten für ihre Tätigkeiten folgende Entschädi-
gungsleistungen:

a) für jede angefangene Stunde der Sitzungsdauer eine Ent-
schädigung von 50 EUR,

b) zur Vorbereitung auf einen Sitzungstag eine Entschädi-
gungspauschale von 50 EUR sowie

c) eine Reisekostenvergütung nach dem BRKG.

12.2 Aufsichtführende, die nicht der Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses angehören bzw. nicht im Hauptamt für
Aufgaben nach dem HPG zuständig sind, erhalten für ihre Tä-
tigkeit nach Nummer 5.7.4 folgende Entschädigungsleistun-
gen:

a) für jede angefangene Stunde der Überprüfung einschließ-
lich Vor- und Nachbereitung eine Entschädigung von
6,85 EUR sowie

b) eine Reisekostenvergütung nach dem BRKG.

12.3 Die gewährten Entschädigungen und Reisekostenver-
gütungen sind bei Kapitel 0540 Titel 526 11 des Landeshaus-
haltes zu verausgaben und nach Erstattung durch die zustän-
digen Behörden als Einnahmen des Landes bei Kapitel 0520
Titel 111 02 zu buchen.

13. Überwachung

Es gehört zu den Aufgaben der Gesundheitsämter, die Tä-
tigkeit derjenigen Personen, die eine allgemeine Heilprakti-
kererlaubnis, eine auf das Gebiet der Psychotherapie
beschränkte Erlaubnis oder eine auf das Gebiet der Physiothe-
rapie beschränkte Erlaubnis besitzen, zu überwachen. Zur Er-
leichterung dieser Aufgabe ist den Gesundheitsämtern von
den zuständigen Verwaltungsbehörden jeweils eine Durch-
schrift der Erlaubnisurkunde zuzuleiten.

14. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 1. 7. 2015 in Kraft. Der Bezugserlass
tritt mit Ablauf des 30. 6. 2015 außer Kraft. 

An
das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
die Region Hannover, Stadt Göttingen, Landkreise und kreisfreien
Städte
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Entschädigung der Mitglieder
des Landesjugendhilfeausschusses und des Landesbeirats

für Jugendarbeit

Erl. d. MS v. 5. 3. 2015 — 305.3-51023/4 —

— VORIS 21130 —

Bezug: Erl. v. 21. 5. 2008 (Nds. MBl. S. 567), geändert durch
Erl. v. 2. 4. 2012 (Nds. MBl. S. 261)
— VORIS 21130 —

1.1 Den Mitgliedern des Landesjugendhilfeausschusses nach
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nds. AG SGB VIII und den beratenden Mit-
gliedern nach § 10 Abs. 6 Nds. AG SGB VIII steht für die von
ihnen wahrgenommenen ehrenamtlichen Aufgaben gemäß
§ 10 Abs. 5 i. V. m. § 7 Nds. AG SGB VIII und § 85 VwVfG die
Erstattung von Auslagen nach Maßgabe dieses Erl. zu.

1.2 Das Land zahlt den nach Nummer 1.1 Anspruchsberech-
tigten Reisekostenvergütung nach den für Beamtinnen und
Beamte des Landes geltenden Reisekostenregelungen.

1.3 Die nach Nummer 1.1 Anspruchsberechtigten erhalten
für die Teilnahme an den Sitzungen für jeden Sitzungstag ein
Sitzungsgeld in Höhe von 15 EUR.

1.4 Das Land zahlt den nach Nummer 1.1 Anspruchsberech-
tigten ein zusätzliches Sitzungsentgelt in Höhe des infolge der
Teilnahme an einer Sitzung des Gremiums nachgewiesenen
Verdienstausfalls, jedoch nicht mehr, als ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richtern nach § 18 i. V. m. § 15 Abs. 2 JVEG als
Entschädigung für Verdienstausfall zusteht.

1.5 Landesbediensteten wird kein Sitzungsgeld nach den
Nummern 1.3 und 1.4 gewährt.

1.6 Die Regelungen dieses Erl. finden auf stellvertretende
Mitglieder und stellvertretende beratende Mitglieder für die
von ihnen im Rahmen ihrer Stellvertretung wahrgenomme-
nen ehrenamtlichen Aufgaben entsprechend Anwendung.

1.7 Werden vom Landesjugendhilfeausschuss oder einem
Unterausschuss des Landesjugendhilfeausschusses Personen
zur Beratung hinzugezogen, kann ihnen höchstens eine Ent-
schädigung entsprechend den vorstehenden Regelungen ge-
zahlt werden.

2. Die Regelungen gelten für die Mitglieder und stellvertre-
tenden Mitglieder des Landesbeirats für Jugendarbeit nach
§ 15 des Jugendförderungsgesetzes entsprechend.

3. Dieser Erlass tritt am 19. 3. 2015 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2020 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf
des 18. 3. 2015 außer Kraft.

An das
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
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